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Nicht realisierbares Vermogen N.01

Ziel und Zweck - Grundsatze

Hat ein Hilfesuchender Grundeigentum oder andere Vermdégenswerte in erheblichem Umfang,
deren Realisierung ihm nicht moéglich oder nicht zumutbar ist, wird die Unterzeichnung einer
Ruckerstattungsverpflichtung verlangt. Darin verpflichtet sich der Hilfesuchende die Leistungen
ganz oder teilweise zurlckzuerstatten, wenn diese Vermdgenswerte realisiert werden.

Vorgehen

Die Forderung aus der Unterzeichnung einer Ruckerstattungsverpflichtung ist wenn maoglich
pfandrechtlich sicherzustellen.

Der Anspruch auf Kostenlibernahme kann erst bei Liquidierung des Vermdgens, spatestens
jedoch im Erbgang geltend gemacht werden.

Stirbt der Hilfeempfanger, besteht der Anspruch gegenliber seinem Nachlass.

Grundlagen

e Sozialgesetz (SG) vom 31.01.2007, BGS 831.1, §§ 14, 15 + 153
e SKOS-Richtlinien E.2.2

1. Anderung zur Fassung vom Juni 2004



	Ziel und Zweck – Grundsätze
	Vorgehen
	Grundlagen

